


Die vorgenannten Angaben zur Erlangung der Sachkunde gelten für mich nicht, denn
��Ich bin Tierärztin/Tierarzt sowie Inhaber/in einer Berufserlaubnis nach § 11 der Bundes-Tierärzte-
      ordnung.
�  Ich bin Inhaber/in eines Jagdscheins oder habe die Jägerprüfung mit Erfolg abgelegt (Kopie
      beigefügt).
�  Ich besitze bereits eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes zur
      Zucht oder Haltung von Hunden oder zum Handel mit Hunden besitzen (Kopie beigefügt).
��Ich bin Polizeihundeführer/in.

��Ich bin aufgrund einer Anerkennung nach § 10 Abs. 3 berechtigt, Sachkundebescheinigungen zu
      erteilen.

 (Falls zutreffend, bitte ankreuzen)

Die Haltung des Hundes erfolgt im Wege der

Zwingerhaltung Wohnungshaltung

Ich beantrage gem. § 5 Abs. 3 LHundG NRW für den angegebenen Hund die Befreiung von

Leinenzwang Maulkorbzwang

Hinweis auf den Datenschutz
Die von Ihnen erbetenen, personenbezogenen Angaben werden gem. § 12 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen im Rahmen des Vollzugs des Landeshundegesetzes NRW erhoben, verarbeitet und gespeichert.

Leichlingen, den ________________________________

____________________________________________________
Unterschrift der Halterin/des Halters

******************************************************************************************
Hunde bestimmter Rassen: Hunde der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff,
                                                Mastino Espanol, Mastino Napoletano, Fila Brasiliero, Dogo Argentino,
                                                Rottweiler und Toso Inu sowie deren Kreuzungen untereinander oder
                                                mit anderen Hunden ( § 10 Abs. 1 LHundG NRW)

Gefährliche Hunde: Hunde der Rassen Pittbull Terrier, American Staffordshire Terrier,
                                   Staffordshire Bullterrier und Bullterrier sowie deren Kreuzungen
                                   untereinander oder mit anderen Hunden.

                                   Hunde deren Gefährlichkeit durch die zuständige Behörde im Einzelfall
                                   nach Begutachtung durch den amtlichen Tierarzt festgestellt worden ist.

         (§ 3 LHundG NRW, erlaubnispflichtig nach § 4 Abs. 1 LHundG NRW)
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